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RS OGH 1996/12/12 12Os67/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.12.1996

Norm

FinStrG §19 Abs4

Rechtssatz

Die Reservierung von Wertersatzanteilen für nicht zugleich abgeurteilte Täter, andere Tatbeteiligte oder Hehler ist nur

zulässig, wenn die Ermittlung sowohl von deren Identität als auch von deren Aufenthalt nach Lage des Falles auf Grund

bestimmter Tatsachen wenigstens absehbar erscheint.
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